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25.09.2008
Eingabe und Antrag in Bezug „Windpark Golzow“, Beschlussfassung zum Bebauungsplan durch die Gemeindevertreter der Gemeinde Golzow am 16.06.2008
Sehr geehrter Herr Großmann,

Hiermit mache ich eine Eingabe, führe Beschwerde und stelle folgende Anträge in Bezug der Beschlussfassung zum BBP des Windparks Golzow“:
Eingabe:

1. Der Bürgermeister ist laut Gesetz verpflichtet, vor Abstimmungen aller Art im Gemeinderat, die eventuelle Befangenheit der Gemeindevertreter (auch seine) zu eruieren und gegebenenfalls die betroffenen Gemeindevertreter in Bezug dieser Abstimmungen auszuschließen. Auch müssen die Vorschriften in Summe Beachtung finden.
Das ist im Zuge der Beschlussvorlagen zur Abstimmung über den Bebauungsplan zum „Windpark Golzow“ und der resultierenden Abstimmung im Hauptausschuss nicht nach Gesetz  erfolgt.
Begründung:

Frau Hollstein erklärte sich zwar in der Hauptausschusssitzung befangen und stimmte nicht mit ab. Jedoch verlangt das Gesetz eindeutig, dass sich die befangenen Gemeindevertreter demonstrativ vom Tisch der Gemeindevertreter – während  der Abstimmungsprozedur entfernen müssen.

Das ist nicht erfolgt. Frau Hollstein blieb am Tisch sitzen, an dem die GV saßen und an dem abgestimmt wurde.

Somit ist die Beschlussvorlage des Hauptausschusses zum Bebauungsplan des „Windparks Golzow“ und daraus resultierend auch die Abstimmung in der Gemeindevertretersitzung nicht rechtmäßig und nichtig. 

Ich verweise hiermit auf die neuen bereits über 700 Unterschriften der Bürger der Gemeinde Golzow, gegen Windindustrieanlagen zu nahe an der Wohnbebauung.

Hiermit möchte ich darauf hinweisen, dass die Beschlussfassung zum Bebauungsplan des Windparks Golzow noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Somit ist die Widerspruchsfrist nicht abgelaufen (innerhalb 14 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt)

2. Die Windkraftanlagen müssen einen ca.- Abstand von 200 m zum Waldrand aufweisen. Im „Teilregionalplan Wind Havelland Fläming“ wird das ausdrücklich erwähnt. Das Richtmaß kann auch Ausnahmen zulassen. Jedoch wurden hier die Anlage direkt an den Wald oder sogar in den Wald gebaut. Erhebliche Waldflächen wurden gerodet.
Der Regionalplan ist wieder rechtskräftig und somit die Vorgaben zu beachten.

3. Die nun schon rechtswidrig errichteten Anlagen des „Windindustriegebietes Golzow“, wurden nicht nach Planung positioniert, sondern näher am Ort heran.

Das ist aus diversen Aussagen in den Unterlagen ersichtlich. Daraus resultierend ist die Berechnung der Schallauswirkungen auf den Ort falsch.

Laut Aussage in der Schallprognose wurde der Abstand zum Ort mit 1.450 m angenommen und auch so berechnet.

Laut Auskunft und anderer Unterlagen des Investors, stehe die Anlagen nicht 1.450 m, sondern 1.350 m an den Ort heran. Das ist der heutige Zustand, der auch nachgemessen werden kann.

Beweis: Schallprognose 1.450 m und heutiger Zustand 1.350 m.

4. Weiterhin wurde durch die BI Gegenwind eruiert, dass die Germania Windpark GmbH den Windpark Golzow schon lange nicht mehr weiter führt und der Windpark einem dänischen Investor gehört.

Das Amt Brück wird als Berater und Unterstützer der Gemeinde Golzow in Rechtsfragen gebeten diesen Sachverhalt zu prüfen, da hier erhebliche Gefahr für das Allgemeinwohl vorliegt. Wer ist der rechtmäßige Vertragspartner der Gemeinde Golzow? Wurde die Ausgründung und der Investorwechsel ohne Information der Gemeinde Golzow durchgeführt? Wie verhält es sich mit der Gefahrenverteilung? Die Gemeinde Golzow ist vor möglichen Schaden zu schützen. Was passiert bei Pleite der „Windpark Golzow GmbH“. Wer zahlt die Rückbau- und weiteren Kosten?
5. Die Ausgleichsmaßnahmen für den Windpark Golzow von 500.000,00 € sollen auf dem Gebiet der Gemeinde Gollwitz durchgeführt werden.

Laut Aussage der Gemeindevertreter der Gemeinde Golzow, kann die Gemeinde Golzow keine Flächen für die Ausgleichsmaßnahmen ausweisen.

Es ist den Bürgern der Gemeinde Golzow nicht bekannt, dass zu diesem Thema jemals eine Veranstaltung stattgefunden hat, oder in einer anderen Form dieses Thema geprüft und öffentlich ausgewertet wurde. 

Viele Bürger würden Teile Ihrer Grundstücke oder ganze Grundstücke für Ausgleichmaßnahmen zur Verfügung stellen. In Grüneiche nisten viele Störche. Die Bunkeranlagen oberhalb Grüneiche könnten noch besser als Fledermausquartiere hergerichtet werden. In Grüneiche und anderen Ortsteilen der Gemeinde Golzow könnten viele Hecken und Streuobstwiesen entstehen. Es wird aus diesen Gründen hier bezweifelt, dass die Gemeinde Golzow keine Flächen zur Verfügung stellen kann, da eine rechtmäßige Prüfung nicht bekannt ist und die privaten Grundstückseigentümer nicht beteiligt wurden.

Da hier ein Verfahrensfehler vorliegt und eine Verwendung der ca. 500.000,00 € Ausgleichsmaßnahmen für Golzow nicht nach Vorschrift und mit Einbeziehung der privaten Grundstücksbesitzer in Golzow überprüft wurde, ist dieses nachzuholen.

Nicht umsonst schreibt die EU- Umweltrichtlinie die Bürgerbeteiligung vor. Leider wurde diese Bürgerbeteiligung bei den bisherigen Bauleitverfahren „Windpark Golzow“ zum FNP und BBP nicht beachtet und somit gegen das verbindliche EU- Umweltrecht verstoßen.

Es gab und gibt noch immer keine Aktionen der Gemeindevertretung mit z.B. Bekanntmachungen oder Aufrufen an die Bevölkerung, Ländereien zur Verfügung zu stellen. Auch die Gemeinde müsste ihre Besitzungen überprüfen. Bislang wurden keine Aktivitäten verzeichnet. Dementsprechende Schritte in Bezug der Ausgleichsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen aber auch der geforderten funktionserhaltenden Maßnahmen sind VOR BAUBEGINN zu planen, zu genehmigen und ABZUSCHLIEßEN! Funktionserhaltende Maßnahmen sind bisher in den Antragsunterlagen noch nicht einmal erwähnt worden. Geschweige denn bisher geplant. Das ist ein erheblicher Verfahrensfehler.

Genehmigungen aller Art, sollte vor dem Abschluss aller Maßnahmen nicht erfolgen.

Das ist ansonsten ein erheblicher Verstoß gegen das verbindliche EU- Umweltrecht.

Der Gemeinde Golzow entgehen so erhebliche Mittel für funktionserhaltende Maßnahmen.

Die könnten z.B. für die Renaturierung von ehemaligen Teichen und heutige versiegelten Müllkippen (ehemalige wassergefüllte Tongrube in Pernitz oder die Entsieglung von Nebenstraßen und damit verbundene Schaffung von entsiegelten Verbindungsstraßen-, Gehweg-, und Radwegoberflächen dezentral etc.) eingesetzt werden.

6. Ich bitte Sie um vollständige Heilung und stellen die Anträge: 
Aufhebung der Abwägungsbeschlüsse und der Satzungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und/ oder zum Bebauungsplan,

1. Rücknahme des Hauptauschuss- Beschlusses und resultierend des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan „Windpark Golzow“. 

2. Erneute und vollständige Auslegung des Bebauungsplans mit Umweltbericht, Prüfung Umweltbericht und nach erfolgter Bürgerbeteiligung. Entwicklung eines Bebauungsplanes aus dem dann in Kraft tretenden neuen und richtig ausgelegten FNP mit Auslage des vollständigen Umweltberichtes incl. Prüfung und der gesetzlich geforderten Bürgerbeteiligung,
3. Überprüfung der 5 Windkraftanlagen, die am nächsten zum Ort heran stehen, da diese ca. 100 m zu nahe positioniert sein können. Sofortige Außerbetriebnahme der betreffenden Anlagen und zeitnaher Rückbau.
4. Das Verfahren „Flächenausweisung für Ausgleichsmaßnahmen“ zum FNP und/ 
oder BBP unter der Einhaltung der EU- Umweltrichtlinie – Bürgerbeteiligung und somit rechtmäßig durchführen zu lassen.

5. Es sind Bankbürgschaften in Höhe von 180.000,00 €/ WEA bei der Bank 
     der Gemeinde zu hinterlegen. Für die Bankbürgschaften und die Rückbauab- 

     sicherung ist die Baubehörde des Landkreises gesetzlich zuständig. 

     An die Behörde ist ein dementsprechende Anfrage und Aufforderung zu richten.   

     Im Falle eines Konkurses des Windparke Golzow ist die Gemeinde Golzow 
     dann rechtsicher gestellt.

Ich verweise hiermit auf die neuen bereits über 700 Unterschriften der Bürger der Gemeinde Golzow, gegen Windindustrieanlagen zu nahe an der Wohnbebauung.

Hiermit stelle ich den Antrag die Müllgrube in 14778 Golzow OT Pernitz mit Suchschachtungen und Messungen überprüfen zu lassen. 

Im Zuge der Müllskandale ist die Gefahr gegeben, dass auch in der Pernitzer Müllgrube gefährliche Stoffe eingelagert wurden.

Ich verweise auch darauf, dass diese versiegelte Grube vorher ein See war und somit direkte Verbindung zum Grundwasser und auch zur Trinkwasserversorgung der Gemeinde haben kann. Somit ist Not im Verzug und sofortiges Handeln angesagt.
mit freundl. Grüßen

Wolfgang Neumann

Verteiler: Amt Brück – der Amtsdirektor, GV Golzow, BI Gegenwind Golzow, Bauaufsicht PM, diverse Andere
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